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vollen Produkte der Landwirtschaft auf primitiven Flössen weiters zu
befördern? Mit den riesigen Flössen sind auch die Holzvorräte ausser
Landes gegangen, und der kahle Boden ist in Weide oder urbares Land
umgewandelt worden, so dass nun das Bett der Emme zeitweise beinahe
trocken liegt und oft wenige Stunden später Wassermassen bringt, die,
wie Herr Graf mitteilt, einzig im Juni 1876 für yg Mill. Franken und
im Februar 1877 für */* Mill. Franken Schaden angerichtet haben.
Für die Korrektion der 34 km langen Strecke der Emme von der Ilfis-
miindung bis zur Solothurner Grenze seien allein, also ohne Berück-
sichtigung der zahlreichen wichtigen Zuflüsse, bereits Fr. 2,949,000
teils schon ausgegeben, teils bewilligt worden.

Freiblirg. Bann wartenkur s. Unter der Leitung von Herrn
Kreisforstinspektor de IFec/e, assistiert von den Förstern Jftc/iard und
P«ro, hat vom 24. — 30. April abhin in Piafeyen ein Bannwartenkurs
stattgefunden. Derselbe war von 24 Teilnehmern besucht, über deren
Leistungen die der Schlussprüfung Beiwohnenden sich sehr befriedigt
geäussert haben sollen.

Graubünden. Ueber den Ertrag der Gemeinde- und Kor-
porationswaldungen gibt der Geschäftsbericht des Forstdeparte-
mentes pro 1897 für jede einzelne Gemeinde genauen Aufschluss. Das
Gesamtergebnis bringt folgende Zahlen :

Bei einer produktiven Waldfläche von 94,471 ha und einem Jahres-
etat von 156,161 m* sind im letzten Jahre zum Hiebe gekommen:

Hauptnutzung 182.822 m®

Zwischennutzung 21.365 „
zusammen 204,187 in®.

77.414 m® gelangten zum Verkaufe.
Die Einnahmen aus dem Walde betrugen:

aus Holzabgaben in den Gemeinden Fr. 322,608. —
aus Holzvorkäufen „ 1,146,565. —
sonstige Einnahmen „ 58,219. —

zusammen Fr. 1,527.392. —
Der wirklicheWert des abgegebenen Holzes machte Fr. 1,883,628 aus.
Die forstlichen Ausgaben beliefen sich auf Fr. 544.633. —.

Blicheranzeigen —

Neu erschienene Schriften — nottttc/fes.

Jftode s«r ILlwGtaf/cmeMt des Jots de c/tone dans le Canton de Crewèee

par TUd/wî» jBorel, Expert forestier. Communication faite à la Classe d'Agri-
culture, le S Janvier 1808. Extrait du Bulletin de la Classe d'Agriculture de
la Société des Arts de Genève. 1897, 4'"" trimestre, Nr. 8. Genève. Imprimerie
Wyss et Duchêne. 1898. (14 p. in-8®.
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if. A. _Löfenr7a7, De D««ste jBar7c&i77er (äcolytidfe et Platypodidœ Danicre)
og dores Betydiiing for Skov- og Havebruget. Med 89 i Texten indtrykte Af-
bildninger og 5 Kobbertavler. Udgivet paa Carlsbergfondets Bekostning. Kjöben-
havn. Det Schubotheske Forlag 1898. 212 8. 4".

îk 5k

5k

TFaW?oer7rec'/mMn.(7 tmrf /'ors(//c/te S/a//fe von Professor Dr.
I/. Stötecr. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Frankfurt a/M.
J. D. SeweWänr/ers Verlag.

Beim ersten Erscheinen dieses Werkes 1894 war die Frage berechtigt,
ob nach den Arbeiten von Heyer-Wimmenauer und Baur ein Bedürfnis nach
einer weitern Anleitung zur Waldwertreebnnng vorliege. Inzwischen erschien
noch das wissenschaftlich hochstehende Werk von Endres. Dass aber von der
Stötzcrscken Arbeit schon so bald eine zweite Auflage nötig werde, war kaum
vorauszusehen. Und doch lässt sich diese Erscheinung leicht erklären. An-
lehnend in Einteilung und Grundsätzen au Heyer, aber originell in der Durch-
führung, ist Stutzer die einfachste und klarste Darstellung der Waldwertrech-
mtng, die wir besitzen. Es ist eine, im besten Sinne des .Wortes gesprochen,
populär gehaltene Arbeit. Sie zerfällt, wie der Titel anzeigt, in einen I. Teil
„WaldWertrechnung" und in einen II. Teil „Forstliche Statik". Den beiden
Hauptteilen geht eine konzise, aber interessante geschichtliche Übersicht über
die Entwicklung der Waldwertrechnung, der forstlichen Statik und die bezüg-
liehe Litterai ur voraus.

Stötzer gibt der Rechnung mit Zinseszinsen, gegenüber den einfachen
und allen Vermittlungen zwischen den einfachen und den Zinseszinsen (Baur etc.)
den Vorzug. Den Formeln sind auch die Beweise beigegeben. Getreu der ganzen
Richtung des Werkes wird auch bei der Durchführung der Wertberechnungen
des Bodens der Bodenerwartungswertformel ein grosser Wert beigelegt, Aller-
dings setzt der Verfasser genaue JK«w»7»m's (7er If/9r«;/e und ebenso eine rieh-
Gfye AwsmaW des Zinsfusses voraus Wir wollen uns hier nicht in Erörterungen
über den bleibenden Wert der benannten Formel für forststatische Untersuch-
ungen und Berechnungen der Unitriebszeiten einlassen. Unbestreitbar aber ist,
dass wir mit durchaus den thatsächlicbcn Verhältnissen entsprechenden An-
Sätzen und selbst bei Wahl eines nicht besonders hohen Zinsfusses, bei An-
Wendung dieser Formel noch zu negativen Resultaten kommen können. Wenn
Cotta die Behauptung ausspricht, die Anwendung von Zinseszinsen führe zu
einem Resultate, welches den Taxator, wenn er es geltend machen wollte, in
den Verdacht bringen könnte, er sei dem Tollhause entsprungen, so lässt sich
wohl ebenso gut behaupten, dass die Bodenerwartungswertformel zu Resultaten
führen kann, die in konkretem Falle (Expropriationen etc.) nicht festgehalten
werden dürfen, ohne dass beim bisherigen Waldbesitzer ähnliche Gedanken
auftauchen könnten. In der Regel findet dann bei Anwendung der wissen-
schaftlichen Formel ein recht unwissenschaftliches Drücken und Kneten der

Erträge und des Zinsfusses statt, bis ein befriedigendes Resultat erzielt ist.
Wenn nun Stötzer selbst sagt: „Ist man über die Wahl des Zinsfusses in

Zweifel, so empfiehlt es sich, die Rechnungen nach den mehreren in Frage
stellenden Zinsfüssen auszuführen und hiernach die Entscheidung zu treffen," so



— 215 —

deckt sick diese Äusserung gewiss cinigcrmasscn mit meinem Urteil über den Wert
der Bodenerwartungswertformel für die jwatescÄe Bodenwertberechnung'. Mit
Recht verwirft der Verfasser die noch vielfach übliche, aber wissenschaftlich
unhaltbare Berechnung des jBodewwertes nach dem Dîtrc7isc7m777s«/'7ra(/e und
betrachtet auch die Baur'sche Bodenwertberechnung nach Betriebsklassen als
mathematisch keinenfalls korrekt.

Bei der Wertberechnung von Einzelstämmen (S. 187) erscheint mir ein

so niedriger Zinsfuss für die Diskontierung auch für w.ertvolle Stämme nur
dann gerechtfertigt, wenn den Erwartungen der Preissteigerungen bei den

Preisansätzen per Festmeter, nach den verschiedenen Altersstufen, nicht schon

genügend Rechnung getragen wird. Sehr beachtenswert sind die Auseinander-
Setzungen über die Wertberechnung des Normalvorrates. Das Bestreben, immer
einfach und leicht verständlich zu bleiben, zeigt sieh namentlich auch bei dem

Abschnitt „Anwendungen", unter welchen die Grundsätze über Berechnung
der Waldwerte bei An- und Verkauf, zwangsweiser Abtretung, bei Wald- und

Baumbeschädigungen, bei Benutzung des Bodens zu bergbaulichen Zwecken,
bei Ablösungen von Servituten, Teilung und Zusammenlegung, Verpfändung
und Besteuerung kurz und klar niedergelegt sind.

Die forstliche Statik umfasst nicht mehr als ca. 50 Seiten, und hat auch
hier der Verfasser eine auf praktische Gesichtspunkte abzielende Richtung
eingeschlagen. Nur ungern vermisse ich bei der Darlegung des Weiserprozentes
nach Pressler und Kraft dasjenige von Judeich. Durch die Anwendung der

graphischen Tabelle von Weber ist ja nun sogar demjenigen geholfen, dem die
7o</an<7i»nisc7te Rechnung des Weiserprozentes nach Judeich zu umständlich
vorkommen sollte. Bei der Wahl der Betriebsart hätte vielleicht beim Nieder-
wald ein Hinweis auf die veränderte Marktlage der Eichenrinde Platz finden
dürfen.

Darüber kann kein Zweifel walten, dass die neue Auflage des Stötzer-
sehen Werkes ebenso wohlwollende Aufnahme und raschen Absatz finden wird
wie die erste. Sie wird die weiteste Verbreitung nicht nur in unsern deutsch-
sprechenden Nachbarstaaten, sondern auch in der Schweiz selbst finden, und
sie verdient es in vollstem Masse.

Auf einige Punkte untergeordneter Natur, die aber doch der verehrte
Herr Verfasser bei einer weitern Auflage vielleicht gerne berücksichtigen wird,
möchte ich zum Schlüsse noch hinweisen. Auf Seite 82 ist der Wert von D«>

als mit 4"/» zu prolongieren angesetzt. Die Ausrechnung entspricht aber, wie
richtig, einer Prolongierung mit 3%. In der Anmerkung zum Kapitel „Kosten-
wert des Bestandes" (Seite 103) könnte m. E. statt dem Satze: „Wenn B als

17o(2ewen(:artMn</.su'«ri eingesetzt wird, so kann der Abzug von V bei diesem

unterbleiben, wodurch man das sog. Bodenbruttokapital Bb erhält; bei An-
Wendung desselben für die Bestandeskostenwertsberecknung bedarf es dann
nicht der besondern Einfügung von V," einfacher und präziser gesagt werden:
„Wenn B als jSodere6ju<77o7rap77«7 (Be ohne Abzug von V) eingesetzt wird, be-
darf es bei der Bestandeskostenwertberechnung nicht der besondern Einführung
von V. Auf Seite 195 wollte statt auf S 57 wohl auf § 80 und auf Seite 200

statt auf S 58 auf § 81 hingewiesen werden. -77;-
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